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RS OGH 1953/8/19 3Ob497/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.08.1953

Norm

EheG §49 A1g

Rechtssatz

Die Ansicht der Revision, daß bei einer Ehe zwischen einer vierzigjährigen Frau und einem siebzigjährigen Mann

liebloses Verhalten als Scheidungsgrund nicht bestehen könne, ist abzulehnen.
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